
1/2 

Ergebnisbericht zum Verfahren zur 
Akkreditierung des FH-
Bachelorstudiengangs „Journalismus & 
Unternehmenskommunikation“, Stgkz 
0884, der Fachhochschule Wiener Neustadt 
GmbH, durchgeführt in Wiener Neustadt 

1 Antragsgegenstand 

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) führte ein Verfahren 
zur Akkreditierung des FH-Bachelorstudiengangs „Journalismus & Unternehmens-
kommunikation“, Stgkz 0884, der Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, durchgeführt in 
Wiener Neustadt, gemäß § 23 Abs. 4 Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl I 
Nr. 74/2011 idgF, in Verbindung mit § 8 Fachhochschulgesetz (FHG) BGBl. I Nr. 177/2021 idgF 
sowie § 17 Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (FH-AkkVO 2021) durch. Gemäß 
§ 21 HS-QSG veröffentlicht die AQ Austria folgenden Ergebnisbericht:

2 Verfahrensablauf 

Das Akkreditierungsverfahren umfasste folgende Verfahrensschritte: 

Verfahrensschritt Zeitpunkt 

Antrag eingelangt am 25.01.2021 

Rückmeldung der Geschäftsstelle zum Antrag an Antragstellerin 05.08.2021 

Überarbeiteter Antrag eingelangt am 13.08.2021 

Mitteilung an Antragstellerin: Abschluss der Prüfung des Antrags durch die 
Geschäftsstelle 

16.08.2021 
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Beschluss des Boards über Bestellung der Gutachterin und Vorgehensweise 
des Verfahrens 

16.08.2021 

Information Antragstellerin über Gutachterin 16.08.2021 

Virtuelles Vorbereitungsgespräch mit Gutachterin 20.08.2021 

Nachreichungen aufgrund von Nachforderung der Gutachterin 24.08.2021 

Virtuelles Gespräch mit Fachhochschule 26.08.2021 

Vorlage des Gutachtens 06.09.2021 

Gutachten und Kostenaufstellung an Fachhochschule zur Stellungnahme 07.09.2021 
Stellungnahme der Fachhochschule zum Gutachten und zur Kostenaufstellung 
eingelangt am 10.09.2021 

Stellungnahme Fachhochschule zum Gutachten an Gutachterin zur 
Kenntnisnahme 13.09.2021 

 

3 Akkreditierungsentscheidung 

Das Board der AQ Austria hat in seiner 69. Sitzung am 22.09.2021 entschieden, dem Antrag 
auf Akkreditierung des FH-Bachelorstudiengangs „Journalismus & Unternehmens-
kommunikation“, Stkz 0884, der Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, durchgeführt in 
Wiener Neustadt, unter einer Auflage stattzugeben. Das Board der AQ Austria hat über die 
Vorschläge der Gutachterin zur Auflage beraten und folgende Entscheidungen getroffen: 
 
Das Board der AQ Austria hat entschieden, dem Antrag auf Akkreditierung des FH-
Bachelorstudiengangs „Journalismus & Unternehmenskommunikation“, Stkz 0884, der 
Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, durchgeführt in Wiener Neustadt, unter folgender 
Auflage stattzugeben, da das Kriterium § 17 Abs. 4 Z 3 FH-AkkVO 2021 eingeschränkt erfüllt 
ist. Folgende Auflage wurde beschlossen: 
 

• Die Fachhochschule weist innerhalb von zwei Jahren nach, dass auch der fachliche 
Kernbereich Journalismus durch hauptberufliches wissenschaftlich qualifiziertes 
Personal abgedeckt ist. 

 
Die Entscheidung wurde am 29.09.2021 vom zuständigen Bundesminister genehmigt. Der 
Bescheid wurde mit Datum vom 29.09.2021 zugestellt. 
 

4 Anlagen 

• Gutachten vom 01.09.2021 
• Stellungnahme vom 09.09.2021 



 

 

Gutachten zum Verfahren zur Akkreditierung 
des FH-Bachelorstudiengangs „Journalismus 
& Unternehmenskommunikation“, A0884, 
der Fachhochschule Wiener Neustadt, 
durchgeführt in Wiener Neustadt 
 
gemäß § 7 der Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (FH-AkkVO 2021) 
 
 
Wien, 06.09.2021 
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Kommunikationsbranche (TV, Hörfunk, Print, Online, PR, Unternehmenskommunikation) 
mitzugestalten. 
 
5.b. Die Schwerpunkte des Studiengangs befinden sich nach Aussage der FH in der Vermittlung 
aller relevanten Kompetenzen, die zur selbständigen praktischen Ausübung journalistischer 
Aufgaben für verschiedene Mediengattungen und zur selbständigen Übernahme von Aufgaben 
in der Unternehmenskommunikation befähigen. Die Module Theorie und Praxis des 
Journalismus (26 ECTS-Anrechnungspunkte) und Theorie und Praxis der 
Unternehmenskommunikation (28 ECTS-Anrechnungspunkte) stellen in Kombination mit dem 
Praktikum (32,4 ECTS-Anrechnungspunkte) den inhaltlichen Schwerpunkt der Ausbildung dar. 
Die Schwerpunkte sind also eindeutig definiert und auf die Ziele des Studiengangs bezogen. 
 
5.c. Die von der Fachhochschule laut Antrag intendierten Lernergebnisse sind:  
 
(Die Absolvent*innen) „werden in der Lage sein, aktuelle gesellschaftlich relevante Themen zu 
identifizieren, sie fundiert zu bewerten und sie jeweils auf der Basis ihrer politischen, 
ökonomischen und sozialen Kenntnisse einzuordnen und zu erklären. Sie können sorgfältig und 
umfassend Quellen recherchieren, deren Seriosität prüfen und daraus die relevanten Daten und 
Fakten selektieren. Sie gestalten organisationsinterne und externe Kommunikationsprozesse 
mit Blick auf ihre jeweils spezifischen Zielgruppen. Sie kennen alle analogen und digitalen 
Plattformen und beherrschen alle Darstellungsformen in Print, Rundfunk und Online, um 
Informationen zuverlässig und glaubwürdig zu vermitteln. Die Absolventinnen sind sich ihrer 
Rolle als gesellschaftliche Akteure bewusst. Sie kennen das Umfeld, in dem sie agieren. Sie 
handeln nach ethischen und rechtlichen Grundsätzen und befolgen die Standards im jeweiligen 
Kommunikationsfeld. Sie analysieren die Interessen anderer Akteure und wahren die 
professionelle Distanz. Sie sind in der Lage, Konzepte zu entwickeln und sie umzusetzen. Dabei 
nutzen sie ihre Fach- (Wissen in Medienwissenschaft, Politik, Ökonomie, Geschichte, 
Gesellschaft) und Vermittlungskompetenzen (Handwerkszeug) sowie ihre Sozial- und 
Selbstkompetenzen. Sie beherrschen die Sprache in Schrift und Wort, sie arbeiten 
teamorientiert und verantwortungsbewusst. Sie haben gelernt, auch mit schwierigen 
Situationen souverän umzugehen.“  
 
Die Gutachterin gibt zu bedenken, dass es sich bei Journalismus und 
Unternehmenskommunikation um zwei sehr unterschiedliche Berufsfelder handelt, die nur an 
der Oberfläche einige Kompetenzen und Arbeitsabläufe gemeinsam haben (Sach- und 
Fachwissen, Kommunikation, Schreibkompetenzen). In ihrer Zielsetzung und gesellschaftlichen 
Rolle sind die beiden Berufsfelder aber klar voneinander abzugrenzen und konträr angelegt: 
Interessenvertretung vs. Unabhängigkeit, Kritik und Kontrolle. Im Gespräch mit der Gutachterin 
versicherte der Studiengangsleiter Dr. Martin Pittner, dass gerade diese Unterscheidung auch 
vermittelt werden sollte. Er konnte überzeugend darlegen, dass es gerade das Ziel des 
Studiengangs sei, das „beste beider Welten“ zu vermitteln und auf beide Bereiche 
vorzubereiten, da die Grenzen in der Realität verschwimmen und man sich in beiden Bereichen 
auskennen müsse. Durch die Besetzung der Lektorate solle eine gute Abgrenzung sichergestellt 
werden; die verschwimmenden Grenzen sollen in den Modulen zu Medienrecht und Ethik 
thematisiert werden. Eine Spezialisierung sei für die Studierenden durch das 
Vertiefungspraktikum im 6. Semester möglich. 
 
Die Gutachterin kann die Argumentation nachvollziehen. In der Berufspraxis ist es für 
Journalist*innen ebenso sinnvoll, die Strategien der Unternehmenskommunikation zu kennen, 
wie es für Unternehmenskommunikator*innen sinnvoll ist, die Arbeitsweise und Aufgaben von 
Journalist*innen zu verinnerlichen. Tatsächlich ist es wichtig, beide Gruppen für die 
Unterscheidung und die ethischen Herausforderungen zu sensibilisieren.  
 
Inhalt und Aufbau des im Antrag dargestellten Curriculums folgen laut FH folgenden 
didaktische Überlegungen: 
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Der erste Teil des Curriculums (1. bis 3. Semester) widmet sich schwerpunktmäßig dem 
Erwerb von Grundlagenwissen und grundlegenden fachlich-wissenschaftlichen, personalen 
und sozialen Kompetenzen, die Absolvent*innen zur Ausübung der beruflichen Tätigkeiten und 
zur Bewältigung der damit verbundenen typischen Handlungssituationen benötigen. Dadurch 
werde sichergestellt, dass das wesentliche „Handwerkszeug“ für Journalismus und 
Unternehmenskommunikation bereits vor dem ersten Berufspraktikum erlernt und grundlegend 
angewendet wurde. 
 
Der zweite Teil des Curriculums (4. bis 6. Semester) dient der Spezialisierung bzw. Vertiefung 
in speziellere Themen des Journalismus und der Unternehmenskommunikation sowie der 
zunehmend selbstständigeren Anwendung und Übung von Fertigkeiten.  
 
Der Antrag erläutert den Aufbau des Curriculums sehr ausführlich. Nach Einschätzung der 
Gutachterin ist das Curriculum sehr gut durchdacht. Begonnen wird mit einigen theoretischen 
Grundlagen, aber auch bereits ersten praktischen Übungen. Ethik und Recht werden bereits 
frühzeitig thematisiert. Die Module bauen von Semester zu Semester bewusst aufeinander auf. 
Dennoch sind die Module in sich abgeschlossen, so dass die Studierbarkeit gewährleistet ist.  
 
5.d. Laut Antrag lieferten „(d)ie intendierten Lernergebnisse auf Lehrveranstaltungsebene (...) 
im Rahmen der Entwicklung des Studiengangs den didaktisch relevanten Rahmen für die Wahl 
der Lehrveranstaltungstypen und Prüfungsmodalitäten, die Vergabe des Workloads (ECTS) und 
seiner Verteilung in Lehre und Lernen (Lehreinheiten und Selbststudiumanteil) und letztlich für 
die Reihung der Lehrveranstaltungen.“ Dabei will die Fachhochschule dennoch genügend Raum 
für die Freiheit der Lehre und für sich verändernde Inhalte lassen. In der Modultabelle sind die 
Veranstaltungstypen, Anteile selbstständigen Lernens und Prüfungsformen für jede 
Lehrveranstaltung festgelegt. 
 
Die Definition von Lernergebnissen erfolgte laut Antrag anhand der Bloomschen Taxonomie und 
unter Berücksichtigung des NQR auf Niveaustufe 6. Durch die Methodik der 
Studiengangsentwicklung wurde vom Entwicklungsteam eine didaktische Konzeption der 
Module durchgeführt, die das Erreichen der intendierten Lernergebnisse gewährleisten soll und 
eine aktive Beteiligung der Studierenden am Lernprozess fördert. Dazu ging das 
Entwicklungsteam in sieben Schritten vor. Durch die systematischen Entwicklungsschritte sollte 
sichergestellt werden, dass die Verbindung von Inhalt und Aufbau des Studienplans mit den 
intendierten Lernergebnissen in jedem Fall gegeben ist. 
 
Nach Einschätzung der Gutachterin ist diese Vorgehensweise systematisch und zielführend, da 
die Studieninhalte und das Curriculum dadurch bewusst und nachvollziehbar auf die Ziele des 
Studiengangs und die angestrebten beruflichen Ziele ausgerichtet sind.  
 
5.e. Der Studiengang legt einen besonderen Schwerpunkt auf eine berufspraktische 
Ausrichtung. Ein erheblicher Teil der Lehrveranstaltungen wird nach derzeitiger Planung von 
nebenberuflichen Lehrenden aus der Berufspraxis unterrichtet werden. Was im Hinblick auf die 
praktische Ausrichtung des Studiengangs sehr zu begrüßen ist, könnte unter Umständen aber 
dazu führen, dass die wissenschaftliche Fundierung und die Einbindung von Forschung und 
Entwicklung in die Lehre geringer ausfällt.  
 
Dieser Befürchtung möchte die Fachhochschule in mehrfacher Hinsicht entgegenwirken. Im 
Curriculum nimmt das Modul „Theoretische Grundlagen und vertieftes Allgemeinwissen für 
Medien und Kommunikation“ durchaus breiten Raum ein. Das Modul zieht sich durch das 
gesamte Studium, in jedem Semester gibt es Lehrveranstaltungen dazu. Auch die zentralen 
Module „Theorie und Praxis der Unternehmenskommunikation“ und „Theorie und Praxis des 
Journalismus“ sollen jeweils Forschungs- und Entwicklungsergebnisse einbeziehen, wobei dies 
im Bereich Journalismus gemäß den dort geplanten Lehrveranstaltungen nur schwach 
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ausgeprägt zu sein scheint. Im Gespräch mit der Gutachterin betont der Studiengangsleiter, 
dass gemäß dem didaktischen Konzept in den 1.-3. Semestern grundlegendes Wissen gelehrt 
werden soll, das dann in der Praxis trainiert werden soll. Am Beispiel des Forschungsthemas 
„Nachhaltigkeitskommunikation“ macht er deutlich, dass zu diesem Thema beispielsweise 
geplant sei, mit Studierenden an Forschungsprojekten zu arbeiten, ebenso sei dies etwa 
denkbar in der LV „Erfolgsmessung in der Unternehmenskommunikation“.  
Die Gutachterin würdigt das Bemühen der Studiengangsentwickler*innen und der FH, trotz des 
hohen Praxisanteils auch möglichst viel wissenschaftliche Inhalte zu vermitteln und Studierende 
aktiv in die Forschung einzubeziehen. Positiv bewertet sie auch das mit 25 ECTS-
Anrechnungspunkten recht umfangreiche Modul zum wissenschaftlichen Arbeiten, das sich 
durch das Studium zieht und auch Empirische Sozialforschung und die Bachelorarbeit enthält. 
 
5.f. Positiv hervorzuheben ist, dass lt. Modultabelle überwiegend die Veranstaltungsform 
„Integrierte Lehrveranstaltung“ gewählt wurde, die aktivierende Übungsanteile enthält. Im 
Antrag heißt es: 
 

„Bei in etwa 93% der Lehrveranstaltungen wurden Lehrveranstaltungstypen gewählt, 
die didaktisch betrachtet eine aktive Beteiligung der Studierenden am Lernprozess 
voraussetzen und fördern. Dazu gehören Lehrveranstaltungen mit den 
Lehrveranstaltungstypen Integrierte Lehrveranstaltung (62,8%), Berufspraktikum 
(9,3%), Workshop (4,7 %), Übung (7%), Projekt (4,7%) und Seminar (4,7%). (…) 
• Lehrveranstaltungen mit einem hohen Grad an gestalterischen Elementen und/oder 

hohem Selbständigkeitsanteil, wie in etwa „Kommunikationskonzepte“, 
„Multimediale Gestaltung und Produktion von Beiträgen“, „Digitaler Newsroom“. 

• Lehrveranstaltungen mit einem hohen Grad an aktiver Mitwirkung der Studierenden 
durch das beinhaltete Fertigkeitstraining, wie in etwa „Grundlagen Social Media & 
Social Media Kompetenz“, „Webtechnologie & Content Management“, „Themen 
finden und Recherchieren“, „Journalistisches Texten“, „Interviewführung und 
Moderationstechnik“, „Projektmanagement und Projektkommunikation“, 
„Öffentliches Auftreten und zielgruppenadäquate Kommunikation“. 

• Lehrveranstaltungen zur Erlangung von persönlichen und sozialen Kompetenzen, 
wie in etwa „Selbst- und Zeitmanagement“ und „Konfliktmanagement“. 

 
Der Studiengang fördert somit in besonders intensiver Weise die aktive Einbindung der 
Studierenden in den Lehr-/Lernprozess. 
 
5.g. In Bezug auf Berufspraktika weist der Studiengang eine besondere Stärke auf. Das 
verpflichtende Berufspraktikum besteht aus zwei Teilen. Im Antrag werden diese wie folgt 
beschrieben: Die Grundlagenpraktika, drei an der Zahl, finden im 3., 4. und 5. Semester statt 
und dienen neben dem Erwerb von praktischen Kompetenzen im Zuge von Lehrveranstaltungen 
insbesondere der Sammlung von praktischen Erfahrungen im Hinblick auf das Handwerkszeug 
von Journalist*innen und Kommunikationsexpert*innen. Jede*r Studierende absolviert ein 
Praktikum bei Print-/Digitalmedien, im Rundfunk (Radio/TV) und in der 
Unternehmenskommunikation. Das Vertiefungspraktikum findet im letzten Semester statt und 
dient der praktischen Vertiefung in einem bereits konkreten Bereich des Journalismus oder der 
Unternehmenskommunikation. Der unmittelbare Übertritt in das Berufsleben soll dadurch 
leichter möglich sein, plant die Fachhochschule.  
 
Im Gespräch mit der Gutachterin hebt  hervor, dass  hierin eine 
wichtige Möglichkeit für die Studierenden sehe, beruflich Fuß zu fassen. Da die Praktika in 
verschiedenen Bereichen des Berufsfeldes absolviert werden, sammeln die Studierenden 
vielfältige Erfahrungen und können sich im Hinblick auf ihren Berufsweg gut orientieren. 
Dadurch, dass die Praktika in das Studium integriert sind und regelmäßige Reflexionen z.B. 
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4 Zusammenfassung und abschließende Bewertung 

 
(1) Studiengang und Studiengangsmanagement 

 
Der Studiengang erfüllt die wesentlichen Kriterien, die im Hinblick auf den Studiengang und das 
Studiengangsmanagement gefordert sind.  
 
In einer externen, sehr ausführlichen Arbeitsmarkt- und Akzeptanzanalyse wurde ein steigender 
Bedarf an Absolvent*innen sowie eine hohe Nachfrage nach Studienplätzen ermittelt. Ein 
fachlich und berufspraktisch sehr ausgewiesenes Entwicklungsteam hat die Schwerpunkte für 
den Studiengang „Journalismus & Unternehmenskommunikation“ identifiziert und ein gut 
strukturiertes, logisch aufeinander aufbauendes und gut durchdachtes Curriculum entwickelt, 
das sich nachvollziehbar an klar definierten Kompetenzzielen orientiert und sehr gut auf das 
Berufsfeld abgestimmt ist.  
 
Die Gutachterin sieht in den integrierten Berufspraktika und der guten Vernetzung mit 
Praxisvertreter*innen eine besondere Stärke des Studiengangs. Dabei sollte darauf geachtet 
werden, dass  
 

1. die Workload nicht überschritten wird,  
2. die Wissenschaftlichkeit in der Lehre trotz des hohen Praxisanteils sichergestellt wird.  

 
Die Fachhochschule hat hierzu bereits überzeugende Konzepte vorgelegt. 
 
Bezüglich des Diploma Supplements sowie der Prüfungsordnung im Hinblick auf Verfahren zur 
Anerkennung von formal, non-formal und informell erworbenen Kompetenzen empfiehlt die 
Gutachterin Nachbesserungen. 
 

(2) Angewandte Forschung und Entwicklung 
 
Dieser Prüfbereich ist erfüllt.  
 
Für den Studiengang gibt es bereits Forschungsschwerpunkte, die interdisziplinär an das Profil 
der Hochschule und Schwerpunkte der Fakultät anknüpfen. Für den Bereich Journalismus sollte 
dieses noch ausgebaut werden. 
 

(3) Personal 
 
Die Kriterien in diesem Prüfbereich werden teilweise erfüllt. 
 
Sowohl das hauptberufliche als auch das nebenberufliche Personal wird im Antrag ausführlich 
dargestellt. Der Kernbereich Unternehmenskommunikation ist bereits durch hauptberufliches 
Lehr- und Forschungspersonal gut abgedeckt. Für den Kernbereich Journalismus liegt eine 
Stellenausschreibung vor, diese Stelle muss jedoch noch besetzt werden, um auch den Bereich 
Journalismus adäquat zu betreuen. Das für die Lehre im ersten Studienjahr vorgesehene 
nebenamtliche Lehrpersonal ist teils wissenschaftlich, teils berufspraktisch qualifiziert, deckt 
alle Lehrbereiche gut ab und stellt eine besonders gute Verknüpfung mit der beruflichen Praxis 
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her. Im Vollausbau wird die Betreuungsrelation zu den Studierenden angemessen sein. Zu 
begrüßen ist die bereits erfolgte hauptberufliche Unterstützung durch einen Medientechniker. 
 

(4) Infrastruktur  
 

Das entsprechende Kriterium wird erfüllt. 
 
Der Studiengang kann nicht nur auf die bestehende Infrastruktur der FH Wiener Neustadt mit 
einer sehr guten technischen Ausstattung zurückgreifen, sondern erhält darüber hinaus ein 
neues Video- und Audiostudio, das die Studierenden für anwendungsbezogene Lernerfahrungen 
nutzen können. 
 
Die Gutachterin empfiehlt dem Board der AQ Austria eine Akkreditierung des FH- 
Bachelorstudiengangs „Journalismus & Unternehmenskommunikation“ mit der 
folgenden Auflage: 
 

• Personal: Die Fachhochschule weist innerhalb von zwei Jahren nach, dass auch der 
fachliche Kernbereich Journalismus durch hauptberufliches wissenschaftlich 
qualifiziertes Personal abgedeckt ist. 

 
Empfehlungen der Gutachterin an die FH Wiener Neustadt: 
 

• Durch regelmäßigen Informationsaustausch auch mit dem nebenberuflichen 
Lehrpersonal sollte sichergestellt werden, dass (insbesondere auch im Bereich 
Journalismus) wissenschaftliche Erkenntnisse in die Lehre einbezogen werden. 

• Die Gutachterin empfiehlt der FH, die Workload der Studierenden regelmäßig zu 
evaluieren und ggf. nachzusteuern, um sicherzustellen, dass weder die 
Praktikumsanteile noch die Studienanteile zu kurz kommen oder die zulässige 
Arbeitsbelastung regelmäßig überschreiten. 

• Die Gutachterin empfiehlt, dass neben der deutschsprachigen auch eine 
englischsprachige Version des Diploma Supplements ausgegeben wird. Darüber hinaus 
empfiehlt sie, die Titel und Beschreibungen der Module des Studiengangs im Diploma 
Supplement aufzulisten und darzulegen, wie der gewichtete Notendurchschnitt nach 
ECTS (A-E) relativ errechnet wird.  

• Die Gutachterin empfiehlt, dass in der Prüfungsordnung der Umfang und das Verfahren 
für die Anerkennung formal, non-formal und informell erworbener Kompetenzen 
konkreter und eindeutiger geregelt werden. 

• Wenn die Stelle eines*r Mitarbeiter*in für den Schwerpunkt Journalismus besetzt ist, 
sollten zu den Themen des Studiengangs passende Forschungsvorhaben auch für den 
Bereich Journalismus geplant und umgesetzt werden. Die Gutachterin sieht hier 
Potenzial zum Beispiel zum Verhältnis von Journalismus und 
Unternehmenskommunikation oder aber auch zu Nachhaltigkeit im Journalismus. 

• Die bisherigen Maßnahmen zur Integration der nebenberuflichen Lehrenden sind 
ausdrücklich zu begrüßen. Nach Erfahrung der Gutachterin weisen Lehrbeauftragte aus 
der Berufspraxis sehr hohe fachliche Kompetenzen auf und tragen zur gewünschten 
Berufsbezogenheit bei, haben oft jedoch wenig Erfahrung im didaktischen Bereich. Die 
Gutachterin möchte deshalb empfehlen, die Einbindung der externen Lehrbeauftragten 
in die Abläufe der Hochschule und die Ziele des Studiengangs auch durch 
institutionalisierte Veranstaltungen zu stärken und perspektivisch auch auf die 
Bedürfnisse externer Lehrbeauftragter zugeschnittene didaktische 
Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten und zu bewerben. 
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5 Eingesehene Dokumente 

• Antrag auf Akkreditierung des FH-Bachelorstudiengangs „Journalismus & 
Unternehmenskommunikation“, der Fachhochschule Wiener Neustadt, durchgeführt in 
Wiener Neustadt, vom 29.01.2021 in der Version vom 13.08.2021. 

• Nachreichungen vom 24.08.2021: 

• Stellenbeschreibungen 
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